
die Schiedskommissionen bei der Er
ziehung und Selbsterziehung der 
Bürger, der ZurUckdrängung der 
Kriminalität und anderer Rechts
verletzungen eine gute Arbeit.
So hat z. B. die Schiedskommission 
Neuzittaü/Gosen eine Beratung we
gen eines Vergehens gründlich vor
bereitet und neben Vertretern des 
Rates der Gemeinde auch einen Ver
treter des Ortsausschusses der Na
tionalen Front, den Abschnittsbe
vollmächtigten der Deutschen Volks
polizei und die Leiterin der Gast
stätte eingeladen, in der es zu der 
Straftat gekommen war. Der be
schuldigte Bürger N. hatte unter 
starker alkoholischer Beeinflussung 
in der Gaststätte randaliert und ist 
nach heftigem Wortwechsel mit den 
Gästen der Aufforderung zum Ver
lassen der Gaststätte nicht nachge
kommen.
In der Beratung der Schiedskom
mission wurde N. als labiler, dem 
Alkohol ergebener und zu Arbeits
bummelei neigender Bürger charak
terisiert. Er stand in keinem Ar
beitsrechtsverhältnis und verrichtete 
nur Gelegenheitsarbeiten. Hit aller 
Deutlichkeit wurde ihm in der Be
ratung gesagt, daß ein solches Ver
halten nicht weiter geduldet werden 
kann. Die in der Beratung mitwir
kenden gesellschaftlichen Kräfte 
unterstützten die Schiedskommission 
mit einer Reihe von Hinweisen und 
Vorschlägen für die Gestaltung des

Erziehungs- und Selbsterziehungs
prozesses. N. wurde eine Rüge aus
gesprochen.
Doch damit begnügte sich die 
Schiedskommission nicht, sondern 
gab dem Rat der Gemeinde die Emp
fehlung, auf der Grundlage des §2 
der VO über die Aufgaben der ört
lichen Räte und der Betriebe bei der 
Erziehung kriminell gefährdeter 
Bürger vom 15. August 1968 (GBl. II
S. 751) mit N. eine Vereinbarung zur 
Erziehung, Betreuung und Unter
stützung abzuschließen. In dieser 
Vereinbarung sollten insbesondere 
solche Festlegungen getroffen wer
den, die eine sinnvolle Freizeitgestal
tung und die richtige Verwendung 
des Arbeitseinkommens bewirken. 
Das ist inzwischen geschehen.
Solche Erfahrungen der Schieds
kommissionen sollten- in die Lei
tungstätigkeit der örtlichen Organe 
einfließen. Die Schiedskommission 
Neuzittau/Gosen hat durch ihre Ar
beitsmethoden erreicht, daß die Pro
bleme, die sich aus den Beratungen 
ergeben, regelmäßig in den Rats
sitzungen und auch in den Beratun
gen der Kommission Ordnung und 
Sicherheit behandelt werden.
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Erfahrungsaustausch mit gesellschaftlichen Kräften, 
die in Strafverfahren mitgewirkt haben
Die Probleme der Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte im Strafverfah
ren waren im Kreis Merseburg in 
den vergangenen Jahren mehrmals 
Gegenstand von Diskussionen in den 
einzelnen Dienststellen der Rechts
pflege- und Sicherheitsorgane, in 
gemeinsamen Dienstbesprechungen 
und auch in gemeinsamen Mitglie
derversammlungen der Grundorga
nisationen der SED. Außerdem füh
ren wir seit etwa zwei Jahren in be
stimmten Zeitabständen Erfahrungs
austausche mit gesellschaftlichen 
Kräften in Großbetrieben, Städten 
und Gemeinden des Kreises durch. 
Wir haben jeweils etwa 20 bis 
25 Kollektivvertreter, gesellschaft
liche Ankläger, gesellschaftliche 
Verteidiger und dazu staatliche Lei
ter aus den Betrieben, Mitarbeiter 
der örtlichen Organe und Vertreter 
der Gewerkschaft eingeladen. In den 
Großbetrieben hat sich hierbei eine 
gute Zusammenarbeit mit den ge
werkschaftlichen Leitungsorganen 
entwickelt.
Bei diesen Beratungen geht es uns 
darum, die Erfahrungen, Meinun
gen und Vorschläge der gesellschaft
lichen Kräfte kennenzulemen. Dar
aus können wir Schlußfolgerungen 
für die Leitungstätigkeit der einzel
nen Rechtspflege- und Sicherheits
organe im Kreis ziehen, um eine 
höhere Qualität der Mitwirkung zu 
erreichen. Zugleich werden den ge

sellschaftlichen Kräften unterein
ander Erfahrungen vermittelt, die 
sie bei der Erziehung von Rechts
verletzern nach der Hauptverhand
lung gewonnen haben.
Im Mittelpunkt der bisherigen Be
ratungen standen u. a. folgende Fra
gen:
— Wie müssen die gesellschaftlichen 

Kräfte vorbereitet werden, um 
mit hoher Qualität im Verfahren 
mitwirken zu können?

— Welche Maßstäbe sind an die in
haltliche Gestaltung der kollek
tiven Beratung zu stellen, in der 
der Vertreter des Kollektivs den 
Auftrag zur Mitwirkung in der 
Hauptverhandlung erhält?. Wie

• schätzen die gesellschaftlichen 
Kräfte selbst die Qualität der 
Beratung des Kollektivs ein?

— Enthielt der Auftrag des Kollek
tivs inhaltliche Anforderungen 
an den Vortrag des Kollektiv
vertreters in der gerichtlichen 
Hauptverhandlung ?

— In welchem Umfang müßten die 
Rechtspflege- und Sicherheits
organe die gesellschaftlichen 
Kräfte bei ihrer Vorbereitung 
unterstützen?

— Wie waren die gesellschaftlichen 
Kräfte bisher auf die Hauptver
handlung vorbereitet? Konnten 
sie die Fragen des Gerichts sach
bezogen beantworten? Gab es 
Fälle, wo sie sich in der Haupt

verhandlung überfragt fühlten? 
Woran kann das gelegen haben?

— Welche Hinweise halten sie selbst 
bei der Ladung durch das Ge
richt für notwendig, damit sie 
sich gründlich auf die Hauptver
handlung vorbereiten können?

— Inwieweit sind sie bisher von be
trieblichen Leitern, gewerkschaft
lichen Organen, durch Schöffen 
oder durch Mitglieder der Kon
fliktkommissionen unterstützt 
worden?

Aus diesen Fragen wird sichtbar, 
daß sich der Erfahrungsaustausch 
mit den gesellschaftlichen Kräften 
nicht nur auf die Verwirklichung 
der Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit bezog, sondern 
Erfahrungen und Vorschläge zur 
Vorbereitung und Durchführung ge
richtlicher Verfahren überhaupt be
traf.
Die Vorschläge und Hinweise wur
den in gemeinsamen Leitungssit
zungen der Grundorganisationen der 
SED sowie in gemeinsamen Dienst
besprechungen der Rechtspflege- 
und Sicherheitsorgane des Kreises 
ausgewertet.
Die Hinweise der gesellschaftlichen 
Kräfte waren sehr unterschiedlich. 
Vorherrschend war die Meinung, 
daß die Kollektivberatungen sehr 
gründlich und mit hoher Qualität 
durchgeführt wurden. Einige Kol
lektivvertreter beklagten sich jedoch 
darüber, daß die Beratungen zu ein
seitig oder zu oberflächlich waren. 
Teilweise sei bei den Anwesenden 
der Eindruck entstanden, daß es dem 
Ermittlungsführer hauptsächlich 
darum ging, einen Kollektivver
treter, einen gesellschaftlichen An
kläger oder Verteidiger benannt zu 
bekommen. Andere Kollektivvertre
ter mußten die Erfahrung machen, 
daß sie nach der Kollektivberatung 
allein dastanden und sie niemand 
bei der Vorbereitung auf ihr Auf
treten in der Hauptverhandlung un
terstützte. So wurde einem Kollek
tivvertreter nach der Beratung im 
Kollektiv auf seine Frage, was er 
denn nun tun müsse, wie er sich 
vorbereiten solle usw., geantwortet, 
er brauche nichts weiter zu machen, 
er solle nur zur Verhandlung gehen 
und da würde man ihm schon er
klären, was er sagen soll. Manche 
Kollektivvertreter und gesellschaft
lichen Ankläger berichteten, sie hät
ten sich so „durchgefragt“, bis sie 
wußten, was sie eigentlich in dieser 
Funktion für Aufgaben haben.
Diese negativen Beispiele zeigen, 
daß noch nicht überall Klarheit dar
über besteht, daß die , Mitwirkung 
gesellschaftlicher Kräfte eine Form 
der Verwirklichung der politischen 
Macht der Arbeiterklasse und ihrer 
Verbündeten, eine Form der Teil
nahme der Werktätigen an der Tä
tigkeit der Rechtspflegeorgane und 
zugleich eine wichtige Vorausset
zung für die Erhöhung der Qualität 
der Rechtsprechung ist. Deshalb 
müssen die Hinweise im Bericht des 
Präsidiums des Obersten Gerichts 
auf der 29. Plenartagung (NJ 1971
S. 33 ff.) in der Praxis strikt beach-
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